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Überblick 

1. Sachverhalte – Verhaltensmuster in der Praxis 

• «Klassische» elektronische Vergleichsdienste 

• Bewertungsportale («Vergleichsdienste Plus») 

2. Mögliche lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlagen 

3. Aktiv- und Passivlegitimation 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 



Charakterisierung von Vergleichsdiensten 

 
● Gegenüberstellen von Produkten und Dienstleistungen (bzw. deren 

Eigenschaften) mehrerer Anbieter  

● Würdigung dieser Produkte und Dienstleistungen nach bestimmten 

Kriterien durch Vergleichsdienst – und evtl. auch noch durch 

Nutzer; «Preis» als Hauptvergleichskriterium 

● Zur Verfügung Stellen (Sammeln, Strukturieren) der Ergebnisse 

● Zusatzinformationen und –funktionen 

● Service-Angebote (Foren, FAQs, Soziale Netzwerke, News-Feeds) 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 



● Eigene Sammlung und Aufbereitung der für den Vergleich 

erforderlichen Angaben 

● Mit oder ohne Mitwirkung des entsprechenden Anbieters 

● Beispiele: aktionis.ch, comparis.ch, providerliste.ch, bonus.ch 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

«Klassische» elektronische Vergleichsdienste  
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

"www.comparis.ch"
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"www.comparis.ch"
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.aktionis.ch" 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.aktionis.ch" 

 



12 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 www.preisvergleich.ch 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

Bewertungsportale 

Aus: HANS G. ZEGER: Paralleluniversum Web2.0: Wie Online-

Netzwerke unsere Gesellschaft verändern. 



● «Vergleichsdienst Plus» 

● Zur Verfügung Stellen einer Plattform zur Bewertung durch Dritte 

(Nutzer) 

● Erstellen von Vergleichen, Rankings etc. – unter anderem gestützt 

auf die Bewertungen der Nutzer 

● Bewertung durch Nutzer, ergänzt mit weiteren Informationen und 

Vergleichen durch den Portalanbieter 

● Beispiele: Epinions.com, TripAdvisor.de, MeinProf.ch, 

anwaltsvergleich.ch 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

Bewertungsportale 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.epinions.com" 

 

 



18 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.epinions.com" 

 

 



19 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.epinions.com" 

 

 



20 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.epinions.com" 

 

 



21 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



22 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



23 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



24 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



25 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



26 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



27 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



28 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



29 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



30 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



31 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



32 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



33 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



34 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



35 

Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

 "www.tripadvisor.de" 

 

 



● Art. 3 lit. a (Rufschädigung; Herabsetzung) 

● Art. 3 lit. b (Irreführung) 

● Art. 3 lit. e (unlauterer Vergleich) 

● Art. 2 (Generalklausel) 

● Persönlichkeitsrecht 
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Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz 

Anspruchsgrundlagen im geltenden Recht 



Art. 2 UWG 

"jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von 

Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, 

welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen 

Anbietern und Abnehmern beeinflusst". 

Art. 3 lit. e UWG  

wer "sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in 

unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender 

Weise mit anderen Waren, Werken, Leistungen oder deren Preise 

vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb 

begünstigt" (Drittbegünstigung).  

Fusion und Vorteile 
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UWG und E-Vergleichsdienste (Comparis, Aktionis) 
      



● Kein Vergleich eigener Produkte oder Leistungen mit denjenigen 

anderer und keine Absicht der Werbung für eigene Produkte oder 

Leistungen 

● Bundesgericht:  

● fraglich, ob Vergleiche ohne Werbeabsicht ohne Weiteres 

als Drittbegünstigung oder Werbung für Dritte gemäss Art. 3 

lit. e 2. Halbsatz UWG zu beurteilen sind; 

● Grundsätze, welche für die Zulässigkeit von Vergleichen im 

Rahmen der Werbung für eigene Produkte nach Art. 3 lit. e 

UWG entwickelt wurden, sind sinngemäss anzuwenden (Urteil 

4C.170/2006, E. 3.1 - Handcremes; siehe auch sic! 2006, 102 

ff. – BGZ vom 29.4.2005 «Preisvergleich» ) 

 

Fusion und Vorteile 
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UWG und E-Vergleichsdienste (Comparis, Aktionis) 
 
      



Aus der Praxis: 

● wenn falsche Daten, verschiedene Kategorien von Daten oder 

ungeeignete Vergleichsmassstäbe zugrunde liegen (KGer VS, 

21.9.1994, ZWR 1995, 157) 

● Gerade bei der lauterkeitsrechtlichen Würdigung von 

Preisvergleichen ist ein besonders strenger Massstab 

anzulegen (Baudenbacher, Art. 3 lit. e N 123) 

● Die Publikation eines überholten Preisvergleiches kann ebenso 

einen Verstoss gegen das UWG darstellen 

 

Fusion und Vorteile 
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Lauterkeitsrechtliche Schranken für E-Vergleichsdienste 
(Comparis, Aktionis) 
 



Aus der Praxis (Forts.): 

● Unlauterkeit auch bei wahren Angaben möglich, wenn der 

Vergleich "ungenaue, unwesentliche oder unvollständige 

Angaben enthält und damit geeignet ist, bei einem nicht 

unerheblichen Teil des Publikums falsche Vorstellungen 

hervorzurufen" (Urteil 4C.170/2006, E. 3.2 – Kassensturz/Saldo; 

Handcreme-Vergleich) 

● Es darf nur Gleiches mit Gleichem verglichen werden (BGE 125 

III 286 E. 5a, S. 289 – Physik-Journale; Art. 3 lit. e UWG) 

 

Fusion und Vorteile 

40 

Lauterkeitsrechtliche Schranken für E-Vergleichsdienste 
(Comparis, Aktionis) 
 



Vergleiche durch E-Vergleichsdienste sind zulässig, wenn die 

folgenden Rahmenbedingungen eingehalten werden: 

1. Vergleiche müssen objektiv, wahrheitsgemäss und 

wirklichkeitsgetreu sein. 

2. Folglich müssen sämtliche Angaben zu Preisen, Leistungen und 

Waren der Anbieter korrekt sein; gerade bei Preisvergleichen 

müssen jederzeit die aktuellen Preise verwendet werden. 

3. Vergleichsgrundlagen sind offenzulegen, damit das Publikum 

die Tragweite der Vergleichsergebnisse richtig einschätzen kann 

(sic! 2006, 102 ff., 107 f.) 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Erkenntnisse für E-Vergleichsdienste 



Vergleiche durch E-Vergleichsdienste sind zulässig, wenn die 

folgenden Rahmenbedingungen eingehalten werden: 

4. Beschränkt sich ein Vergleich auf einzelne Kriterien (etwa den 

Preis), muss explizit darauf hingewiesen werden  

5. Bestehen zwischen dem E-Vergleichsdienst und einem Anbieter 

der verglichenen Produkte und Dienstleistungen Verbindungen 

wirtschaftlicher oder anderer Art, so ist die Veröffentlichung 

der Vergleichsergebnisse als unlauter zu betrachten; dies selbst 

dann, wenn die Vergleichsergebnisse inhaltlich richtig sind (BGE 

129 III 426, E. 3.1.3, S. 436) 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Erkenntnisse für E-Vergleichsdienste (Forts.) 



● Für Vergleiche auf Bewertungsportalen gilt das bereits Gesagte 

● Bewertungen müssen geeignet sein, das Verhältnis zwischen 

Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern zu 

beeinflussen (Art. 2 UWG; 131 III 384 E. 3; 126 III 198 E. 2a) 

● Ob eine Bewertung von einem «unbeteiligten Privaten» oder von 

einem Mitbewerber abgegeben wird, ist grundsätzlich irrelevant 

● Kenntnis des Bewerteten über die Tatsache der Bewertung? 

● Anonyme Bewertungen 

● Qualitätssicherung der Bewertungen durch Portalbetreiber 

 

 

Fusion und Vorteile 
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UWG und Bewertungsportale (z.B. Tripadvisor) 



Aus der deutschen Praxis: 

● Allerdings: «Wer in Wettbewerbsabsicht einen Mitbewerber 

durch eine Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil herabsetzt, 

wird strenger beurteilt als jemand, der ohne 

Wettbewerbsabsicht handelt.» (BGH, GRUR 1964, 394) 

● Das gilt auch bei Bewertungen in Bewertungsportalen, wenn sich 

etwa Mitbewerber über Konkurrenten, beispielsweise in Blogs 

oder in Bewertungssystemen, äussern (OLG Hamm, Urteil vom 

23.10.2007, 4 U 87/07) 

● Für Betreiber von Online-Bewertungsportalen besteht keine 

Vorabprüfungspflicht für Bewertungen Dritter (LG Berlin, Urteil 

vom 21.10.2010; 52 O 229/10) 

 

 

 

 

 

Fusion und Vorteile 

44 

UWG und Bewertungsportale (z.B. Tripadvisor) 



Grundsatz: Jedermann muss hinnehmen, kritisch oder negativ 

bewertet oder beurteilt zu werden. 

Lauterkeitsrechtliche Schranken: Art. 3 lit. a UWG (Herabsetzung) 

"Unlauter handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, 

Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch 

unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen 

herabsetzt." 

 

Fusion und Vorteile 
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Lauterkeitsrechtliche Schranken für Bewertungsportale 
Art. 3 lit. a UWG 



● Unzulässig sind daher  

● unrichtige Tatsachenbehauptungen über einen 

Wettbewerber; 

● Meinungsäusserungen, die einen Wettbewerber ohne 

sachlichen Grund pauschal abwerten.  

● Tatsachenbehauptung: Eine unwahre herabsetzende Äusserung 

über Tatsachen ist grundsätzlich unlauter. Unwahr ist eine 

Äusserung, wenn sie nicht der Wirklichkeit entspricht. 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Lauterkeitsrechtliche Schranken für Bewertungsportale 
Art. 3 lit. a UWG 



● «Unnötig verletzende» Äusserung: Wenn sie angesichts des 

Sachverhalts, der mit ihr beschrieben wird bzw. bewertet werden 

soll, weit über das Ziel hinausschiesst, völlig sachfremd bzw. 

unsachlich, mithin unhaltbar ist. 

● «Schmähkritik» oder «Formalbeleidigung»: Grundsätzlich 

unzulässig. Abwägung mit Meinungsäusserungsfreiheit.  

Schmähkritik stellt die Diffamierung der handelnden Person in den 

Vordergrund. Eine Formalbeleidigung stellt sich insbesondere in 

der Verwendung von Schimpfwörtern dar. 

 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Lauterkeitsrechtliche Schranken für Bewertungsportale 
Art. 3 lit. a UWG 



● Art. 3 lit. b UWG (Irreführung): "Unlauter handelt insbesondere, 

wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine 

Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise [...] unrichtige oder 

irreführende Angaben macht […]" 

● Damit sind Äusserungen gemeint, die dazu geeignet sind, den 

Abnehmer in seinem Erwerbsentschluss zu beeinflussen und die 

entweder den Tatsachen nicht entsprechen (unrichtige Angaben) 

oder, selbst wenn richtig, zu einem unrichtigen Schluss führen 

können (irreführende Angaben). 

 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Lauterkeitsrechtliche Schranken für Bewertungsportale 
Art. 3 lit. b UWG 



Eigenbewertungen oder fingierte Bewertungen 

auf einem Bewertungsportal sind unlauter, wenn  

● sie unwahr (unrichtig) sind 

● wenn nicht offenlegt wird, dass eine Bewertung nicht von 

Dritten (Kunde, Nutzer), sondern vom Bewerteten oder von 

einem (neidischen) Mitbewerber oder einer Gegenpartei 

selbst stammt (irreführend) 

 

 

 

Fusion und Vorteile 

49 

Lauterkeitsrechtliche Schranken für Bewertungsportale 
Art. 3 lit. b UWG 



Aktivlegitimation: 

Art. 9 Abs. 1 UWG: "wer […] in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder 

beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in 

seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird." 

Art. 10 Abs. 1 UWG: Auch Konsumenten, die durch unlauteren 

Wettbewerb in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt 

sind. 

Passivlegitimation: 

Grundsätzlich jeder (egal ob Privater, Mitbewerber, öffentliche Hand), 

der sich im Sinne des Gesetzes unlauter verhält, mithin den 

Wettbewerb wirtschaftsrelevant zu beeinflussen vermag 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Aktiv- und Passivlegitimation 



Aktivlegitimiert sind somit 

● (V.a.) Anbieter von Waren oder Dienstleistungen, die durch 

unlautere Vergleiche oder durch Rufschädigung, Herabsetzung 

oder Irreführung auf Bewertungsportalen in ihren wirtschaftlichen 

Interessen bedroht oder verletzt werden. 

● (Aber auch) Konsumenten, die durch unlautere Vergleiche oder 

durch Irreführung im Rahmen von Bewertungsportalen in ihren 

wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt werden. 

 

Fusion und Vorteile 
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Aktiv- und Passivlegitimation 



Passivlegitimiert sind somit 

● Betreiber von E-Vergleichsdiensten 

● Betreiber von Bewertungsportalen 

● Die Bewerter im Allgemeinen 

● V.a. Mitbewerber 

 

 

Fusion und Vorteile 
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Aktiv- und Passivlegitimation 



● Konkreter Sachverhalt ist (einmal mehr) entscheidend 

● Rolle der Beteiligten bestimmt Sachlegitimation und Rechtsfolgen 

mit – eigener „Content“ >< Zugangs“provider“ 

● Identifizierung von Nutzern evtl. aufwändig 

● Heikel ist Vermengung von Bewertung mit kommerziellen 

Transaktionen (Werbung, Spezialangebote etc.) – Erkaufen von 

guten Rankings 

● Die Phänomene (Vergleiche, Kritik, Pranger etc.) sind bekannt, 

die Medien mittlerweile auch… 

 

 

 

Fusion und Vorteile 

53 

Schlussfolgerungen 



Vergleichsdienste und Bewertungsportale 
Vielen Dank! 


